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UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

BFE Bundesamt für Energie
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
HSK Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen
KNS Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit
AKW Atomkraftwerk
KEG Kernenergiegesetz
EVED Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
SEFV Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung
KEV Kernenergieverordnung

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

OFEN Office fédéral de l'énergie
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
DSN Division principale de la sécurité des installations nucléaires
CSN Commission fédérale de sécurité nucléaire
Centrale
atomique

Centrale atomique
LENu Loi sur l'énergie nucléaire
DFTCE Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
OFDG Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OENu Ordonnance sur l'énergie nucléaire
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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Le Conseil national a transmis le postulat Fischer (prd, AG) (Po. 92.358) qui prie le
Conseil fédéral, dans le cadre de l'aide aux pays d'Europe centrale et orientale, de
contribuer à la modernisation des centrales nucléaires, et notamment d'examiner la
possibilité de participation d'experts suisses à ces travaux. En réponse à une
interpellation Flückiger (prd, JU) (Ip  91.3382) au sujet de l'état des installations
nucléaires dans les pays d'Europe de l'Est et sur la position du gouvernement à l'égard
de ces menaces, le chef du DFTCE a reconnu l'insuffisance des actions menées par les
organismes internationaux et les pays ouest-européens. Il a également déclaré que
plusieurs délégations d'experts – russes, hongrois et tchèques – s'étaient rendues en
Suisse et avaient pu être informées sur les systèmes de sécurité des centrales
helvétiques. 1

POSTULAT
DATUM: 19.06.1992
ANDRÉ MACH

La Chambre du peuple a transmis un postulat de sa Commission de l'environnement,
de l'aménagement du territoire et de l'énergie invitant le Conseil fédéral à accorder à la
Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) les dix postes de
travail jugés nécessaires à l'accomplissement efficient de son activité de contrôle. Il est
stipulé que les dépenses afférentes seront imputées aux exploitants des installations
concernées. 2

POSTULAT
DATUM: 23.06.1995
LIONEL EPERON

Le Conseil national a décidé par 53 voix contre 39 de ne pas transmettre un postulat
Thür (pe, AG) qui invitait le gouvernement à mettre sur pied une commission d'experts
indépendante chargée d'examiner les reproches rapportés par certains médias quant
aux conditions de sécurité qui règnent à la centrale nucléaire de Beznau. 3

POSTULAT
DATUM: 23.09.1996
LIONEL EPERON

Lors de la session d’été, le Conseil national a adopté un postulat du groupe PDC-PEV-
PVL demandant au Conseil fédéral d’établir un rapport au sujet de la sécurité des
centrales nucléaires suisses suite à la catastrophe survenue au Japon. 4

POSTULAT
DATUM: 08.06.2011
LAURENT BERNHARD

La chambre du peuple a par ailleurs accepté un postulat Schelbert (verts, LU) invitant le
Conseil fédéral à revoir sa stratégie d’information en cas de catastrophe nucléaire. 5

POSTULAT
DATUM: 08.06.2011
LAURENT BERNHARD

En se prononçant en faveur d’un postulat Vischer (verts, ZH), le Conseil national a
chargé le Conseil fédéral d'établir un rapport évaluant la responsabilité civile réelle de
l'Etat en cas d'accident touchant un réacteur nucléaire en tenant compte de la
catastrophe de Fukushima. 6

POSTULAT
DATUM: 08.06.2011
LAURENT BERNHARD

Le Conseil national a donné suite à un postulat Schelbert (verts, LU), chargeant le
Conseil d’établir un rapport sur la situation des combustibles usagés stockés dans les
piscines de refroidissement des centrales nucléaires suisses. 7

POSTULAT
DATUM: 08.06.2011
LAURENT BERNHARD

Le Conseil national a par ailleurs accepté un postulat Grin (udc, VD) chargeant le
Conseil fédéral d’établir un rapport sur l'abandon progressif de l'énergie atomique. Le
texte déposé exige une étude sur les coûts de la sortie du nucléaire tant pour les
entreprises que pour les ménages. De plus, il demande au gouvernement d’exposer les
stratégies qu'il compte développer afin de remplacer l'énergie nucléaire par d'autres
sources sur le long terme. Finalement, la motion exige l’analyse de l'évolution
technologique nécessaire à une sortie du nucléaire et des coûts qui en découlent. 8

POSTULAT
DATUM: 30.09.2011
LAURENT BERNHARD
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Suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) relatif à la centrale nucléaire de
Mühleberg, le Conseil national a adopté un postulat Müller-Altermatt (pdc, SO) portant
sur la surveillance des centrales nucléaires. Le texte demande au Conseil fédéral
d’examiner la possibilité de réviser la loi sur l'énergie nucléaire de manière à réunir,
pour ce qui est de la durée d’exploitation des centrales nucléaires, les compétences
matérielles et décisionnelles au sein d’une seule autorité, à savoir l’IFSN. 9

POSTULAT
DATUM: 12.06.2012
LAURENT BERNHARD

Im Sommer 2016 nahm der Nationalrat Kenntnis vom bundesrätlichen Bericht zum
Postulat Vischer (gp, ZH) betreffend das Haftungsrisiko des Staates bei
Atomkraftwerken. Der Bericht verglich erstens die bestehenden finanziellen
Regelungen zu Atomkraftwerken mit jenen von anderen Ländern und kam zum Schluss,
dass die Schweiz international gesehen bei der Deckungsvorsorge und bei der
Haftpflichtregelung gut dastehe. Allerdings würden bei einem schwerwiegenden
nuklearen Unfall die Kosten die heutige Versicherungsabdeckung um ein Vielfaches
übertreffen, konstatierte der Bundesrat. Zweitens prüfte der Bundesrat im Bericht
nebst der Schadensdeckung auch andere Mechanismen zur Verringerung des
staatlichen Haftungsrisikos. Sowohl ein Durchgriff auf die Aktionäre einer Gesellschaft
als auch die Solidarhaftung unter den Betreibern von Kernkraftanlagen erachtete er
jedoch als «kaum praktikabel» und «verfassungsmässig problematisch». Der Bundesrat
sah als Folge dessen keinen Handlungsbedarf für eine Revision der
Kernenergiehaftpflichtgesetzgebung. 10

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
MARCO ACKERMANN

Die Kernkraftwerkbetreiber sind gemäss dem Kernenergiegesetz (KEG) und der
Stilllegungs- und Entsorgungsverordnung (SEFV) dazu verpflichtet, Beiträge in die
nationalen Stilllegungs- und Entsorgungsfonds einzuzahlen. Diese Fonds sollen
gewährleisten, dass die zukünftig anfallenden Kosten für den Rückbau der Anlagen und
für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle durch die Betreiber der Anlagen finanziert
werden. Artikel 80 des KEG sieht zudem vor, dass bei höher anfallenden Kosten auch
eine Nachschusspflicht möglich ist. Eine solche Nachschusspflicht sei gemäss Eric
Nussbaumer (sp, BL) bei den Anlagen Gösgen und Leibstadt jedoch problematisch, da
diese Kernanalagen zum einen nur wenig Eigenkapital besitzen und somit solche Kosten
nicht decken könnten, und zum anderen, weil die beteiligten Partner nur mit ihrem
Eigenkapital haften. Als Folge trägt der Bund ein grosses Haftungsrisiko. Eric
Nussbaumer forderte deshalb in einem Postulat einen Bericht, der die rechtliche
Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit der Nachschusspflicht für die beteiligten
Partner aufzeigt.

Der Bundesrat anerkannte zwar das Problem, wies aber auf die parlamentarische
Vorstösse Vischer (Po. 11.3356) sowie Fetz (Mo. 13.4185) hin, die Ähnliches verlangt
hatten. Ein Durchgriff des Bundes auf die beteiligten Partner sei „verfassungsmässig
problematisch und kaum praktikabel”, da der Bund nicht Vertragspartei sei und somit
nicht in das privatrechtliche Verhältnis zwischen den Aktionären und den beiden
Aktiengesellschaften eingreifen könne. Er beantragte deshalb die Ablehnung des
Postulats. Der Nationalrat folgte im März 2018 der Empfehlung des Bundesrates und
lehnte das Begehren mit 131 zu 62 Stimmen (0 Enthaltungen) ab. Zustimmung fand die
Vorlage bei den Fraktionen der Grünen, der SP und der GLP, stiess jedoch bei den
Fraktionen der SVP, CVP, FDP und BDP auf Widerstand. 11

POSTULAT
DATUM: 08.03.2018
MARCO ACKERMANN

Die geplanten Teilrevisionen der Kernenergieverordnung, der UVEK-
Ausserbetriebnahmeverordnung und der UVEK-Gefährdungsannahmeverordnung
sorgten in der Vernehmlassung für ausserordentlich viel Aufruhr und Kritik. Ständerat
Damian Müller (fdp, LU) forderte deshalb mittels eines Postulats vom Bundesrat die
Ausarbeitung eines Berichts durch unabhängige Fachexperten im Bereich
Strahlenschutz. Dieser Bericht soll die Konsequenzen der geplanten Teilrevisionen für
die Bevölkerung aufzeigen und die neuen Grenzwerte beurteilen.
Aufmerksam wurde der sich selbst als Atomkraftbefürworter bezeichnende Müller auf
die Problematik, da rund 16 Kantone, darunter auch sein Stand Luzern, in der
Vernehmlassung ihre Bedenken an der Revision geäussert hatten und darin eine
Verminderung des Strahlenschutzes sahen. Zudem erkannte er in der ganzen Revision
ein rechtsstaatliches Problem, weil beim Bundesverwaltungsgericht ein
Gerichtsverfahren gegen das ENSI im Bereich Strahlenschutz hängig war und das ENSI
dem für die Teilrevisionen zuständigen UVEK angehörig ist. Gemäss einer Stellungnahme
des Zürcher Anwaltsverbandes, auf die sich Müller in der Ständeratsdebatte stützte, ist

POSTULAT
DATUM: 14.06.2018
MARCO ACKERMANN
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die Änderung der rechtlichen Grundlagen mit dem Zweck, den Verfahrensausgang zu
beeinflussen, während eines Gerichtsverfahrens rechtsstaatlich problematisch. 
Der zur Ablehnung ratende Bundesrat betonte die Unabhängigkeit des ENSI. Die
Anpassungen würden den Wortlaut der bisherigen Bestimmungen präzisieren, seien
verhältnismässig, nachvollziehbar sowie auch praxisnah. Zudem habe die KNS den
Bundesrat in dieser Sache beraten und diese Änderungen als sachgerecht eingestuft.
Bundesrätin Doris Leuthard beteuerte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der
Sommersession 2018 des Weiteren, dass diese Änderungen nichts mit dem Gerichtsfall
zu tun haben und das UVEK schon seit 2012 an dieser Anpassung arbeite. Weiter
betonte sie, dass es hier nicht um Dosisgrenzwerte bei technischen Störfällen gehe,
diese würden so bestehen bleiben wie bis anhin, sondern um Dosisgrenzen bei
Naturereignissen. Dies sei in der Diskussion fälschlicherweise vermischt worden. Strittig
seien folglich einzig die Dosisgrenzwerte bei Naturereignissen. Leuthard schlug deshalb
vor, dieses Postulat in der zuständigen Kommission zu beraten. Ivo Bischofberger (cvp,
AI) stellte daraufhin den Ordnungsantrag, das Postulat an die zuständige Kommission zu
überweisen, womit sich Müller einverstanden erklärte. 12

Nachdem das Postulat Müller (fdp, LU) an die zuständige UREK-SR überwiesen worden
war, beschloss diese einstimmig, ihrerseits ein Kommissionspostulat einzureichen, das
vom Bundesrat einen im Vergleich zum Postulat Müller umfassenderen Bericht verlangt.
Darin sollen die Auswirkungen der Teilrevision der Kernenergieverordnung auf die
Bevölkerung aufzeigt, die Verhältnismässigkeit zwischen dem Schutz der Bevölkerung
und dem gesellschaftlichen Nutzen von Technologien beachtet und gleichzeitig die
Vorschriften und Strahlenschutzkonzepte der Schweiz mit internationalen Standards
verglichen werden. Das Kommissionspostulat (Po. 18.4107) soll somit das Postulat Müller
erweitern und ersetzen, weshalb die Kommissionsmehrheit mit 8 zu 3 Stimmen bei 2
Enthaltungen das Postulat Müller «Dosisgrenzwerte bei Kernkraftwerken» zur
Ablehnung empfahl. 13

POSTULAT
DATUM: 14.11.2018
MARCO ACKERMANN

Um das Postulat Müller (fdp, LU; Po. 18.3175) zu erweitern, reichte die UREK-SR im
November 2018 ein Kommissionspostulat «Dosisgrenzwerte bei Kernanlagen,
radioaktive Strahlung und Strahlenschutz» ein. Mit diesem Postulat forderte die
Kommission einen Bericht, der aufzeigt, welche konkreten Folgen die Änderungen der
Teilrevision der Kernenergieverordnung, der UVEK-Ausserbetriebnahmeverordnung und
der UVEK-Gefährdungsannahmeverordnung für die Bevölkerung haben. Vor allem die
neu festgelegten radioaktiven Grenzwerte sind dabei im Vergleich zu internationalen
Empfehlungen und Erkenntnissen aus der Wissenschaft zu beurteilen. Im Unterschied
zum Postulat Müller soll dieser Bericht konkret auf Befunde der Wissenschaft zu
ionisierender Strahlung im Niedrigdosisbereich, auf jene aus der Medizin und auf die
Entwicklungen der radioaktiven Belastungen aus verschiedenen Quellen eingehen –
immer auch im Hinblick auf die Verhältnismässigkeit zwischen dem Schutz der
Bevölkerung und dem Nutzen der Anwendung von Technologien im Zusammenhang mit
Radioaktivität. Die Schweizer Strahlenschutzkonzepte sollen zudem im Bericht direkt
mit internationalen Standards und Richtlinien verglichen werden. Der Bundesrat
beantragte das Postulat – entgegen seinem Antrag vom Mai 2018 zum vorangehenden
Postulat Müller – zur Annahme.

In der Frühjahrssession 2019 debattierte die kleine Kammer die beiden Postulate
zusammen in einer Sitzung. Werner Luginbühl (bdp, BE), der für die Kommission sprach,
betonte die hohe Komplexität der Fragestellung. Er erklärte, dass sich die UREK-SR an
drei Sitzungen mit dem Geschäft Müller, das an die Kommission zur Vorberatung
zurückgewiesen worden sei, befasst habe. Die Kommission habe zudem umfangreiche
Anhörungen durchgeführt, was bei einer Vorberatung von Vorstössen eher unüblich sei.
Diese Anhörungen hätten aber nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt, weshalb die
Kommission einen erweiterten Bericht zu dieser Frage als sachdienlich erachte. Um
diese erforderlichen Informationen und Zusammenhänge für eine seriöse Beurteilung
zu erhalten, habe man folglich das vorliegende (dem Postulat Müller gegenüber etwas
weitreichendere) Kommissionspostulat eingereicht. Auf Grund dessen solle der
Bundesrat eine «wirklich unabhängige Expertenkommission», die auch ausländische
Experten beinhalte, mit der Behandlung der Fragestellung beauftragen, betonte
Luginbühl. Um dem erweiterten Kommissionspostulat, mit dem seine Anliegen
gleichermassen umgesetzt würden, den Vorrang zu geben, zog Müller in der Folge sein
Postulat (Po. 18.3175) zurück.
Ein umstrittener Punkt in der Ständeratsdebatte betraf die nur indirekt mit den

POSTULAT
DATUM: 18.03.2019
MARCO ACKERMANN
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Postulaten in Zusammenhang stehende Frage, ob der Bundesrat eine Verordnung
ändern könne und/oder solle, wenn dazu gerade ein hängiges Gerichtsverfahren und
eine parlamentarische Debatte vorliegen. So hatte der Bundesrat per 1. Februar 2019
eine Verordnungsrevision in Kraft gesetzt, welche tiefere Anforderungen an den
Strahlenschutz im Gesetz konkretisiert und damit den Weiterbetrieb der AKWs
sicherstellt, obwohl sich in der Vernehmlassung diesbezüglich viele kritische Stimmen
gemeldet hatten, Müller in dieser Sache einen parlamentarischen Prozess in Gang
gesetzt hatte (Po. 18.3175) und gleichzeitig ein Bundesverwaltungsgerichtsentscheid
hängig war. Der ursprüngliche Postulant Damian Müller kritisierte dieses Vorgehen
deutlich: «Ich muss sagen, dass mich dieses Vorgehen überrascht hat und dass ich es
als schlechten Stil erachte, wenn die Kommission und einige Fachexperten für
Strahlenschutz derart übergangen werden!» Später fügte er hinzu, dass der Bundesrat
mit diesem Entscheid wenig Vertrauen in die hiesigen Gerichte gezeigt habe. Auch an
der Begründung des BFE und der damaligen Bundesrätin Doris Leuthard zur
Notwendigkeit einer raschen Verordnungsanpassung angesichts des hängigen
Gerichtsverfahrens und der dadurch drohenden Infragestellung sämtlicher AKWs in der
Schweiz – je nach geltendem Grenzwert bzw. je nach Gerichtsentscheid hätten die
AKWs die Vorgaben nicht mehr erfüllen können und ihren Betrieb (vorübergehend)
einstellen müssen – fand Müller keinen Gefallen. Kommissionssprecher Luginbühl
erachtete das Vorgehen des Bundesrates hingegen als legitim. 
Die neu für die Energiepolitik zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga
beanspruchte das Schlusswort für sich, sprach von einer Blickrichtung nach vorne und
befürwortete das Postulat, das mittels einer sachlichen Überprüfung von unabhängiger
Seite in der Bevölkerung wieder Vertrauen im Bereich Strahlenschutz schaffen solle.
Der Ständerat nahm daraufhin das komplexe Postulat, welches das Thema der Kontrolle,
des Vertrauens und der Zuständigkeiten im Nuklearbereich stark tangiert,
stillschweigend an. 14

In der Frühjahrssession 2019 zog Ständerat Damian Müller (fdp, LU) sein Postulat
«Dosisgrenzwerte bei Kernkraftwerken» zugunsten des Kommissionspostulats (Po.
18.4107) zurück, welches seine Anliegen in einem grösseren Kontext behandeln soll.
Über die beiden Postulate wurde in der kleinen Kammer zusammen debattiert. 15

POSTULAT
DATUM: 18.03.2019
MARCO ACKERMANN

Um den Schutz der Bevölkerung vor radioaktiven Gefahren aufrechtzuerhalten und die
verursachergerechte Finanzierung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten der AKWs
zu sichern, forderte die Grüne Fraktion mittels der Einreichung eines Postulats einen
Bericht, der aufzeigt, ob und wie die rechtlichen Grundlagen zur Erreichung dieser
Ziele in Anbetracht des mittelfristig beschlossenen Atomausstiegs angepasst werden
müssten. Sowohl der Bundesrat als auch eine Mehrheit des Nationalrates (mit 119 zu 60
Stimmen) erkannten jedoch keine Notwendigkeit eines solchen Berichts und lehnten
das Postulat in der Sondersession im Mai 2019 ab. 16

POSTULAT
DATUM: 08.05.2019
MARCO ACKERMANN
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